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Geleitwort 
Dem Deutschen Bundestag liegen gegenwärtig zwei noch unerledigte Entwürfe 

eines Strafrechtsänderungsgeserzes vor, welche zugleich jeweils als "Zweites Gesetz 
zur Bekämpfung der Umweltkriminalität" tituliert sind (der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung, BTag-Drucksache 12/192 vom 5. März 1991, und der Gesetz-
entwurf der SPD-Bundestags-Fraktion, BTag-Drucksache 12/376 vom 17. April 
1991). Die darin vorgesehenen Gesetzesänderungen beruhen auf der Erkenntnis 
einer offenkundig wachsenden Umweltkriminalität: Jedenfalls berichtete das Um-
weltbundesamt zur Jahresmitte 1992, daß die Zahl der Umweltdelikte deutlich 
steigt. Allein in den alten Bundesländern und in Berlin wurden danach im Jahr 
1991 über 23.300 Fälle von Umweltkriminalität registriert. Vor diesem realen 
Hintergrund ist festzustellen, daß die umweltökonomische Literatur sich mit der 
Frage eines illoyalen Verhaltens der Wirtschaftssubjekte gegenüber bestehenden 
Umweltnormen bisher kaum beschäftigt hat. Diesbezügliche Analysen beruhen re-
gelmäßig auf der impliziten Vorstellung, daß die staatlichen Regulierungen von 
den betroffenen Normadressaten gesetzestreu befolgt werden. 

Mit diesen wenigen Anmerkungen kann der Analyserahmen der vorliegenden 
Untersuchung von S. Gelbhaar umrissen werden, welche im Wintersemester 
1992/93 vom Fachbereich IV (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften / Mathema-
tik) der Universität Trier als Dissertation angenommen worden ist. Ziel der Arbeit 
ist es, "die zentralen Ergebnisse der ökonomischen Analyse des Ordnungswidrigkei-
ten- und Strafrechts zusammenzuführen und sie im Anschluß auf den Wirkungsbe-
reich der Umweltpolitik anzuwenden." Damit soll "eine modifizierte und differen-
zierte Einschätzung der realpolitischen Anwendbarkeit von Strafregelungen im In-
strumentarium der Umweltpolitik begründet werden". 

Zur Erfüllung dieser Aufgabe trägt der Verfasser seine Analyse in drei Kapiteln 
vor: Das erste Kapitel ist der theoretischen Aufarbeitung der "monetären Sanktion" 
als Eingriffsinstrument zum Zwecke der Standortbestimmung staatlicher Len-
kungsmechanismen gewidmet. Da sich die ökonomische Literatur - wie erwähnt -
der Sanktion bisher kaum genähert hat, versucht Herr Gelbhaar, den Sanktionsbe-
griff vom Normenbegriff abzugrenzen, um danach die funktionalen Zusammen-
hänge von Norm und Sanktion zu verdeutlichen sowie in die Sprache der Öko-
nomie zu transferieren. Daran anschließend expliziert er, wie sich der Ökonom die-
sem stark juristisch vorgeprägten Gegenstand der - monetären - Sanktion nähern 
kann: Unter Hinzuziehung der Theorie der öffentlichen Güter und der externen 
Effekte, der ökonomischen Theorie der Politik sowie institutionenökonomischer 
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Argumente gelangt er zu einem in sich konsistenten Strukturmodell. Dazu rechnet 
zwangsläufig die Frage, welche im Mittelpunkt seiner modelltheoretischen Ablei-
tungen in Anlehnung an G. S. Becker steht, ob und unter welchen Bedingungen 
die monetäre Sanktion als Eingriffsinstrument staatlicherseits lenkend wirksam 
werden kann. Die maßgeblichen Komponenten der Abschreckung (Strafhöhe, 
Sanktionswahrscheinlichkeit und Reaktionselastizität) werden entwickelt, beschrie-
ben und bewertet. Dazu rechnet auch die Prüfung der Effektivitäts- und Effizienz-
voraussetzungen, die bei der Implementierung dieses in der "zweiten Verteidi-
gungslinie" stehenden Instruments staatlicher Regulierung zu beachten sind und 
welche in den theoretisch vorgedachten Wirkungsverbund von Kriminal- und Fi-
nanzpolitik eingebracht werden. 

Im zweiten Kapitel ist der Verfasser darum bemüht, dem Leser die tatsächliche 
Bedeutung "monetärer Sanktionen" im Sinne einer empirischen Bestandsaufnahme 
nahezubringen. Zu diesem Zweck werden die geltenden monetären Bußgeld- und 
Strafbestimmungen beschreibend erfaßt, abgrenzend strukturiert und ökonomisch 
systematisiert. Ein Kennzeichen der monetären Sanktion als Lenkungsinstrument 
ist es - wie im ersten Kapitel schon umrissen - auch, daß bei ihrem Einsatz nahezu 
zwangsläufig Einnahmen entstehen (Finanzierungswirkung). Von daher ist es nur 
konsequent, wenn Herr Gelbhaar - zugleich eine Lücke in der finanzwissenschaft-
lichen Literatur schließend - nachfolgend erstmalig prüft, um was für eine Ein-
nahmeart es sich bei der monetären Sanktion unter Zuhilfenahme des staatlichen 
Einnahmenrasters handelt. Zudem macht er deutlich, in welcher Weise die daraus 
resultierenden Einnahmen dann auch im Berichtswesen über das öffentliche Fi-
nanzgebaren auf der Einnahmenseite wie auch auf der Ausgabenseite (bei einer 
eventuellen Zweckbindung des Mittelaufkommens) zu lokalisieren sind. Dabei 
werden nicht zuletzt auch Querbezüge zum Finanzausgleich aufgezeigt und be-
gründet. Erkennbar wird schließlich, daß die Exekurive weitergehende Informati-
onspflichten über diesen Bereich ihrer Interventionspolitik zu erfüllen hat als das 
bisher der Fall ist. 

Im dritten Kapitel prüft Herr Gelbhaar dann das Instrument der monetären 
Sanktion hinsichtlich seiner Einsetzbarkeit und Tauglichkeit im Bereich der Um-
weltschutzpolitik. Zu diesem Zweck stationiert er die monetäre Sanktion im Gefü-
ge des gegebenen Instrumentensets der Umweltpolitik. Dabei wird die übergrei-
fende Bedeutung der monetären Sanktion aufgrund seiner instrumentellen Ubiqui-
tät herausgearbeitet und betont. Insoweit wird die wissenschaftiiche und die politi-
sche Diskussion über den Einsatz umweltpolitischer Instrumente zweifellos um ei-
ne zentrale Komponente erweitert. Damit wird zugleich erkennbar, welche Wir-
kung von diesem Instrument ausgehen kann, wenn es denn auf der Grundlage 
ökonomischer Kriterien und Maßstäbe zielbezogen ausgestaltet und demzufolge 
lenkend eingesetzt wird. 
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Der Verfasser weist zugleich nach, warum dieses Instrument bisher eine derartige 
Wirksamkeit nicht entfalten konnte: Zum einen ist dem Verhalten der Exekutive 
bei der Normsetzung und beim Normenvollzug eine kritische Aufmerksamkeit zu 
widmen. Zum anderen ist ein normverletzendes Verhalten der Normadressaten 
nicht verwunderlich, wenn die vorgetragene Bestandsaufnahme zugehöriger Sank-
tionsvorgaben und Verfahrensregelungen seitens der Legislative, der Exekutive und 
der Judikatur mit in die Bewertung einbewgen wird. Von daher ist es überaus ver-
dienstvoll, wie der Verfasser abschließend - den theoretischen Faden des ersten 
Kapitels wieder aufgreifend - konkrete Handlungsempfehlungen für den Politiker 
auf der Grundlage einer rechnerisch ermittelten Sanktionshöhe mit ökonomischem 
Wirkungsgehalt erarbeitet, welche bei einer zukünftigen Sanktions politik ein-
schließlich einer zweckgebundenen Mittelverwendung im Sinn einer Zangenwir-
kung beachtet werden sollten. Dabei mag der Vorschlag an den Gesetzgeber, eher 
die Kooperation mit den Wirtschaftssubjekten zu suchen, als die Regeln des Zwan-
ges zu verschärfen, den Leser unter Umständen überraschen. Auf längere Sicht 
dürfte eine solche - marktkonforme - Strategie aber durchaus Erfolg versprechen. 
Allerdings sind dazu noch beträchtliche Vorarbeiten der Aufklärung zu leisten. So 
ist dem Verfasser - die Voraussetzungen und Grenzen seiner Vorschläge aufzeigend 
- auch durchaus bewußt, daß derartige Vorgaben im politischen Prozeß "abge-
schliffen" werden. 

Für die eingangs zitierten Vorschläge eines Strafrechtsänderungsgesetzes kom-
men die in dieser Untersuchung dargelegten Vorstellungen wohl zu spät; für weite-
re Diskussionen zu dieser Thematik sind damit aber hilfreiche Grundlagen erarbei-
tet. Deswegen hat sich der "Freundeskreis Trierer Universität e.V." auch dazu ent-
schlossen, die vorliegende Dissertation von Herrn Gelbhaar mit dem Förderpreis 
für Nachwuchswissenschaftler, dem Dr. Emil Zenz-Preis, auszuzeichnen. 

Trier, im Juli 1993 Prof Dr. Dietrich Dickertmann 
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Einführung und Vorgehensweise 

Geldstrafen und Geldbußen sind häufig Gegenstand von Meldungen der Medi-
en. Einen Eindruck vom Facettenreichtum ihrer Einsatzmöglichkeiten geben die 
folgenden - wenn auch eher willkürlich zusammengestellten - Fragmente: 

- Im Zuständigkeitsbereich des Bundes erließ das Bundeskartellamt im Sommer 
1989 gegen einige Zementhersteller Bußgeldbescheide, welche mit einem Betrag 
von insgesamt 224 Millionen DM Rekordhöhe erreichten.! 

- Im gleichen Jahr wurden auf Landesebene in Rheinland-Pfalz sechs Führungs-
kräfte eines Chemiekonzerns wegen fahrlässiger und gefährlicher Körperverletzung 
unter anderem zu erheblichen Geldstrafen verurteilt.2 

- Für die kommunalen Gebietskörperschaften plädierte im Jahre 1989 beispielsweise 
der Präsident des Gemeindetags Baden-Wümemberg, Karl-Heinz Lehmann, für 
eine Ausweitung der kommunalen Zuständigkeit auf die Kontrolle des fließenden 
Verkehrs, welche bis dato ausschließlich in den Kompetenzbereich der Polizei fiel -
und setzte sich damit dem Vorwurf der "Profitgier" aus.3 

Solche Meldungen mögen im Einzelfall von vergleichsweise geringer Bedeutung 
sein. In der Summe und im Zeirverlaufbegründen sie allerdings die Frage nach den 
charakteristischen Eigenarten und Zielsetzungen derartiger Handlungsinstrumente 
des Staates und nach ihrer Bewertung aus ökonomischer Sicht. Dem weit gefächer-
ten Kreis der Trägerinstanzen, welche monetäre Strafbestimmungen einsetzen, ent-
spricht dann auch ihr Erscheinen in den unterschiedlichsten staatlichen Regelungs-
feldern: So wurde beispielsweise im Umweltschutzbereich unlängst ein Urteil des 
Landgerichtes Hof / Saale gegen die ehemaligen Inhaber einer mit Quecksilber ver-
seuchten chemischen Fabrik als zu milde kritisiert: ,,Angesichts des verursachten 
Umweltschadens in Höhe von 60 bis 80 Mill. DM sind geringe Geldstrafen in 
Höhe von 80.000 bis 110.000 DM ein Schlag gegen alle Unternehmen, die in den 
letzten Jahren mit großem finanziellem Aufwand ihre Produktionsstrukturen um-

! Siehe Meldung: "Alle Zement-Bußgelder sind jetzt rechtskräftig", in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Nr. 7 v. 17.1.1989, S. 16. 

2 Siehe Meldung: "Geld- und Freiheitsstrafen im Mainzer ,Erdal-Prozeß''', in: Trierischer Volks-
freund, Nr. 14 v. 17.1.1989, S. 11. 

3 Siehe Meldung: "Sprudelnde Quelle", in: Der Spiegel, Nr. 13 v. 27.3.1989, S. 98. 
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weltverträglich gestaltet haben. "4 Damit wird erkennbar, daß die staatliche Andro-
hung von Geldstrafen bei den davon betroffenen Wirtschaftssubjekten offenbar 
bestimmte ökonomische Anreizwirkungen entfaltet, welche zum einen die Verhal-
tenswirksamkeit der entsprechenden Regelungen determinieren. Zum anderen 
deutet sich ein spezifischer Zusammenhang zwischen dem Schaden, welcher mit 
einem Normübertritt verbunden ist und der Höhe der dann jeweils als gerecht-
(fertigt) empfundenen Strafe an - ein Sachverhalt, dem nachfolgend noch ausführ-
lich nachzugehen ist. 

Insbesondere für den Bereich der Umweltpolitik erscheint dabei die nähere Un-
tersuchung von Geldstrafen und ähnlichen Sanktionen sinnvoll: Wachsender staat-
licher Handlungsbedarf angesichts zunehmender ökologischer Fehlenrwicklungen 
und die sich hieraus ergebende Regelungsvielfalt und Komplexität hoheitlicher In-
tetvention prägen hier ein Erscheinungsbild ordnungspolitischer Lenkung, welches 
auf der einen Seite mitunter als dirigistisch, auf der anderen Seite jedoch zumeist 
auch als wenig wirkungsvoll empfunden wird.5 So erwecken die staatlichen Bemü-
hungen zum Schutze der natürlichen Umwelt bei allem Regulierungseifer in ihrem 
gegenwärtigen Erscheinungsbild einen nicht immer befriedigenden, mitunter sogar 
mißmutig stimmenden Eindruck. Dies beruht beispielsweise auf unverändert dra-
matischen Meldungen über gravierende Störungen der Erdatmosphäre, welche 
dann meist von eher zurückhaltenden Erwartungen begleitet werden, was den in 
Aussicht stehenden Erfolg internationaler Konferenzen zum Zweck der umwelt-
politischen Willensbildung angeht.6 Die dann auch in der Umweltökonomik mitt-
lerweile erkennbar werdende Ernüchterung ist wohl aus dem Sachverhalt abzulei-
ten, daß die Wirtschaftswissenschaften ihren grundsätzlichen Beitrag zur Lösung des 
Umweltproblems in bereits weitreichender Hinsicht formuliert haben: Eine Dia-
gnose der Ursachen für ein unerwünschtes Ausmaß an Umweltverschmutzung liegt 
einschließlich politikberatender Therapieempfehlungen seit geraumer Zeit vor,' 

4 Stellungnahme von Cristoph Dimer, Vorsitzender der Umweltkommission des Bundesverban-
des Junger Unternehmer, zitiert nach Meldung: »BJU fordert höhere Umweltstrafe", in: Trierischer 
Volksfreund, Nr. 32 v. 14.2.1989, S. 11. 

5 Zum Vollzugsdefizit der ordnungsrechdich geprägten Umweltpolitik in Deutschland siehe 
jüngst erneut Rometsch, L.: Ökonomische Analyse von Umweltdelikten, Bochum 1992, S. 60 ff. so-
wie derulbe: Umweltdelikte in der Bundesrepublik Deutschland - eine Bestandsaufnahme, in: Zeit-
schrift für angewandte Umweltforschung, H. 211992, S. 247 ff. 

6 Vgl. Meldung: »Der Gipfel in Rio birgt nur wenig Hoffnung für den Regenwald", in: Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung, Nr. 108 v. 9.5.1992, S. 12. Zu den Einwänden, welche anläßlich der Konfe-
renz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (Unced) im Sommer 1992 von den Ent-
wicklungsländern vorgetragen wurden, siehe Meldung: »Keine Entwicklung ohne Ausbeurung natürli-
cher Reichtümer", in: Frankfurter Allgemeine Zeirung, Nr. 99 v. 28.4.1992, S. 7. 

7 Siehe - statt vieler - Nowotny, E.: Wirtschaftspolitik und Umweltschutz, Freiburg 1974 und die 
Beitäge in Wegehenkel, L. (Hrsg.): Marktwirtschaft und Umwelt, Tübingen 1981 sowie auch End-
w, A.: Umwelt und Ressourcenökonomie, Darmstadt 1985. 
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weshalb aktuelle Beiträge sich vornehmlich der Lösung vergleichsweise konkreter, 
praxisbezogener Detailprobleme zuwenden. 

Angesichts einer derart weit gediehenen Entwicklung umweltökonomischer 
Grundsatzargumente und nunmehr der Hinwendung zu pragmatisch orientierten 
Einzelfragen trifft die realpolitische Umsetzung ökonomischer Konzepte zuneh-
mend auf anfangs wohl unterschätzte Widerstände. Zur Verdeurlichung dieser Pro-
bleme eignet sich dabei vielleicht ein Bonmot, das von politischer Seite im Zusam-
menhang mit der Wiedergewinnung der deutschen Einheit aufgegriffen worden 
war: Hiernach hätten die Bürger der ehemaligen DDR von ihrem Beitritt zur Bun-
desrepublik Deutschland vor allem die Gewährleistung und das Walren staarlicher 
Gerechtigkeit erhofft - erhalren hätten sie indessen den Rechtsstaat, der dann frei-
lich nicht immer und in jedem Einzelfall mit den individuellen Gerechtigkeitsvor-
stellungen der Betroffenen identisch sein mußte. In vergleichbarer Weise könnten 
sich auch engagierte Ökonomen und Umweltschützer gelegentlich desillusioniert 
fühlen: Sie erstreben die Realisierung einer wirksamen und zugleich wirtschaftli-
chen Umweltpolitik - was sie erhalten, ist wiederum zunächst der Rechtsstaat, der 
sich für dieses Mal von seiner ökologisch motivierten Seite zeigt. Mit - freilich 
scheinbarer - Zwangsläufigkeit begünstigte dann der Sachverhalr, daß das Rechts-
staatsprinzip alle Umweltpolitik notwendig unter die Regie und Voraussetzung von 
Recht und Gesetz stellt,' eine allfällige Dominanz dirigistischer Instrumente (Ge-
und Verbote) in der Umweltpolitik.9 Diese sich früh abzeichnende Entwicklung 
wurde von seiten der Ökonomie stets beklagt, zumal der Nachweis, daß es sich bei 
den Auflagen um das ökonomisch am wenigsten leistungsfähige Eingriffsinstru-
ment handelt, bereits zu ihren ersten und bis heure kaum umstrittenen For-
schungsergebnissen zählt. IO Eine de facto gleichwohl zunehmend dirigistische Prä-
gung realer Umwelrpolitik bewirkte dann - zumindest bei manchen Autoren aus 
diesem Bereich der Ökonomie - ihre weitgehende Abwendung vom ordnungs-
rechtlichen Umweltschutz, was zugleich auch einen gewissen Verlust an Möglich-
keiten ökonomischer Einflußnahme auf die reale Umweltpolitik bedeutet - eine 
Tendenz, der erst in jüngster Zeit durch die forcierte wirtschaftswissenschaftliche 
Diskussion der Effizienz umweltrechtlicher Haftungsregeln entgegengewirkt wird. 
Unverändert konzentriert sich aber die umweltökonomische Literatur in der Regel 
auf die im Nachhinein kommentierende und bewertende Stellungnahme zu bereits 
praktizierten umwelrpolitischen Eingriffen, zumeist mit dem Ergebnis nachgewie-

• Siehe beispielsweise Storm, P. c.: Umweltrecht. Einführung in ein neues Rechtsgebiet, 2. Aufl., 
Berlin 1987, S. 17: "Umweltpolitik bedarf des Rechts zu ihrer Verwirklichung." 

9 Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes präjudizieren jedoch keineswegs den Einsatz einer be-
stimmten Art von Eingriffsinstrumenten; vielmehr bezeichnen sie lediglich das allgemein rechtsstaat-
liehe Willkürverbot im Hinblick auf staatliche Eingriffe. Siehe hierzu auch unten, S. 214 ff. 

10 Vgl. hierzu die Ausführungen unten, S. 221 ff. sowie die dort angegebene Literatur. 
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